
Persönlicher Status Einzureichende Unterlagen 

Ich bin im Arztregister der KVN eingetragen: Führungszeugnis der Belegart „O“ (zur Vorlage bei Behörden) bitte beantragen. Das polizeiliche 
Führungszeugnis müssen Sie bei Ihrer Stadt/Gemeinde beantragen. Das Führungszeugnis kann 
auch über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz beantragt werden. Näheres dazu auf der 
Internetseite des Bundesamtes für Justiz: https://www.bundesjustizamt.de. Das Führungszeugnis 
wird vom Bundesamt für Justiz direkt an uns geschickt. Sie müssen KEIN Führungszeugnis 
vorlegen, wenn Sie in der Vergangenheit vertragsärztlich tätig waren.  

Von Ihrem Versicherungsunternehmen unterschriebene Versicherungsbescheinigung, die eine 
ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nachweist (Upload im Online-Antrag möglich). 

Ich bin im Arztregister einer anderen KV 
eingetragen:  

Führungszeugnis der Belegart „O“ (zur Vorlage bei Behörden) bitte beantragen. Das polizeiliche 
Führungszeugnis müssen Sie bei Ihrer Stadt/Gemeinde beantragen. Das Führungszeugnis kann 
auch über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz beantragt werden. Näheres dazu auf der 
Internetseite des Bundesamtes für Justiz: https://www.bundesjustizamt.de. Das Führungszeugnis 
wird vom Bundesamt für Justiz direkt an uns geschickt.  

Von Ihrem Versicherungsunternehmen unterschriebene Versicherungsbescheinigung, die eine 
ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nachweist (Upload im Online-Antrag möglich). 

Kopie von Vor- und Rückseite eines gültigen Ausweisdokuments (Upload im Online-Antrag möglich) 

Bestätigung über die aktuelle Mitgliedschaft der zuständigen Ärztekammer (Upload im Online-Antrag 
möglich) 

Approbationsurkunde (im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie) 

Nachweis über eine abgeschlossene Weiterbildung (Facharzturkunde im Original oder als amtlich 
beglaubigte Kopie)  
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Vertreter Unterlagen Checkliste 



Keine Arztregistereintragung, aber 
abgeschlossene Facharztausbildung: 

Führungszeugnis der Belegart „O“ (zur Vorlage bei Behörden) bitte beantragen. Das polizeiliche 
Führungszeugnis müssen Sie bei Ihrer Stadt/Gemeinde beantragen. Das Führungszeugnis kann 
auch über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz beantragt werden. Näheres dazu auf der 
Internetseite des Bundesamtes für Justiz: https://www.bundesjustizamt.de. Das Führungszeugnis 
wird vom Bundesamt für Justiz direkt an uns geschickt.  

Von Ihrem Versicherungsunternehmen unterschriebene Versicherungsbescheinigung, die eine 
ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nachweist (Upload im Online-Antrag möglich). 

Kopie von Vor- und Rückseite eines gültigen Ausweisdokuments (Upload im Online-Antrag möglich) 

Bestätigung über die aktuelle Mitgliedschaft der zuständigen Ärztekammer (Upload im Online-Antrag 
möglich) 

Approbationsurkunde (im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie) 

Nachweis über eine abgeschlossene Weiterbildung (Facharzturkunde im Original oder als amtlich 
beglaubigte Kopie) 
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Arzt ohne abgeschlossene Weiterbildung: Führungszeugnis der Belegart „O“ (zur Vorlage bei Behörden) bitte beantragen. Das polizeiliche 
Führungszeugnis müssen Sie bei Ihrer Stadt/Gemeinde beantragen. Das Führungszeugnis kann 
auch über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz beantragt werden. Näheres dazu auf der 
Internetseite des Bundesamtes für Justiz: https://www.bundesjustizamt.de. Das Führungszeugnis 
wird vom Bundesamt für Justiz direkt an uns geschickt.  

Von Ihrem Versicherungsunternehmen unterschriebene Versicherungsbescheinigung, die eine 
ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nachweist (Upload im Online-Antrag möglich). 

Kopie von Vor- und Rückseite eines gültigen Ausweisdokuments (Upload im Online-Antrag möglich) 

Bestätigung über die aktuelle Mitgliedschaft der zuständigen Ärztekammer (Upload im Online-Antrag 
möglich) 

Approbationsurkunde (im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie) 

Nachweis der Absolvierung einer mindestens zweijährigen Weiterbildung in einem Fachgebiet nach 
der Weiterbildungsordnung (Angabe ist im Online-Antrag möglich) 

Bescheinigung des aktuellen Weiterbilders über die ausreichende Qualifikation des 
Weiterbildungsassistenten für eine Tätigkeit im vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst. 

Nachweis über die Teilnahme am Kurs „Notfallmedizin“ zur Erlangung der Zusatz-Weiterbildung 
Notfallmedizin oder ein Nachweis über die Absolvierung von 6 Monaten Intensivmedizin im Rahmen 
der Weiterbildung 
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